
2. Beschluss aus der 19. Bezirksamt-Sitzung vom 05.04.2022 
 
 
Gegenstand des Antrages: 

Bestätigung der Planreife gemäß § 33 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan 5-121 
vom 20. Oktober 2021. 

Beschluss: 

Das Bezirksamt Spandau bestätigt für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-121 
vom 20. Oktober 2021 für das Grundstück Obermeierweg 18 und den Obermeierweg 
zwischen Havel und der Verlängerung der südlichen Grundstücksgrenze Obermeierweg 
18 sowie eine Teilfläche der Havel und eine Teilfläche der Spree im Bezirk Spandau das 
Vorliegen der Voraussetzungen der Planreife gemäß § 33 Abs. 1 BauGB. 

Die Abteilung Bauen, Planen, Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklungsamt, 
Fachbereich Stadtplanung wird mit der Durchführung dieses Beschlusses beauftragt. 

 

 


